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26)  Regierungs - Bekanntmachung vom

15 . Juli , publ . den 18 . Juli 1843.

In Gemäßheit Höchster Aufgabe vom 5 ./14 , Z ^ . 'schwM-

d. M . wird nachstehender , mit dem Königlich schm̂ und ^ >or-

Schwedischen und Norwegischen Gouvernement vernement abge-

abgeschloffener Schifffahrts - und Handels - Re - Schifffahrts- u.

ciprocitäts -Vertrag zur Nachricht und -Nachach - ^ näts -LSer-

tung für alle Beikommende hiedurch zur öffent - trag betr.

lichen Kunde gebracht.

Zwischen dem Großherzogthum Oldenburg

und den Königreichen Schweden und Norwegen

ist durch gegenseitige ministerielle Declarationen,

datirt Oldenburg und Stockholm den 1 . April

1843 ein Schifffahrts - und Handels - Recipro-

citäts -Vertrag abgeschlossen und unter dem 10.

April 1843 von Sr . Königlichen Hoheit dem

Großherzoge , so wie unter dem 15 . Mai 1813

von Sr . Majestät dem Könige von Schweden

und Norwegen ratisicirt worden . Dieser Ver¬

trag ist sofort in Wirksamkeit getreten und lau¬

tet die Königlich Schwedisch - Norwegische Mi-

nisterial -Declaration in der Übersetzung folgen¬

dermaßen:
Indem Se . Majestät der König von Schwe¬

den und Norwegen einerseits und Se . König¬

liche Hoheit der Großherzog von Oldenburg

andererseits , von dem gegenseitigen Wunsche be-
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stell sind , die Freundfchafrs - und Verkehrs -Be¬
ziehungen , welche bisher zwischen den beiderseiti¬
gen Staaten bestanden haben , zu befestigen , und
die Absicht hegen , den in dieser Hinsicht bereits
bestehenden Bestimmungen noch mehr Ausdeh¬
nung zu geben , erklärt der Unterzeichnete , Staats-
minister und Minister der auswärtigen Ange¬
legenheiten Sr . Majestät des Königs von Schwe¬
den und Norwegen , von seinem erhabenen Sou¬
verain zu diesem Zwecke ermächtigt , durch Ge¬
genwärtiges in Höchstdefsen Namen und Auftrag
wie folgt:

Artikel 1.

Die in den Häfen der Königreiche Schwe¬
den und Norwegen mit Ballast oder Ladung an-
kommenden Oldenburgischen Schiffe sollen so¬
wohl bei ihrer Ankunft als ihrem Abgang, ' hin¬
sichtlich der Hafen -, Tonnen -, Leuchtfeuer - und
Lootsengelder , so wie jeder andern Abgabe oder
Belastung , welcher Art und Namen sie auch sein
mögen , kommen sie der Staatsregierung , den
Städten oder Privat -Anstalten zu , auf demsel¬
ben Fuße wie die einheimischen Schiffe behan¬
delt werden . Diese Bestimmungen erstrecken sich
gleichfalls auf die Schifffahrtsabgaben auf dem
Götha - und dem Trollhätta -Canal.

Artikel 3.

Alle Maaren und Verkehrs - Gegenstände,
seien es Erzeugnisse des Bodens oder der In-
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dustrie des Großherzogthums Oldenburg oder

jedes andern Landes , deren Einfuhr in die Hä¬
fen der Königreiche Schweden und Norwegen

auf Schwedischen und Norwegischen Schiffen

gesetzlich erlaubt ist , können gleicherweise in die¬

selben auf Oldenburgischen Schiffen eingeführt

werden , ohne höhern , oder andern Abgaben,

welcher Benennung sie auch sein mögen , unter¬

worfen zu sein , als wenn diese selbigen Waaren

oder Erzeugnisse in Schwedischen und Norwegi¬

schen Schiffen eingeführt worden waren.

Die Bestimmungen des vorigen und dieses

Artikels sind in ihrem ganzen Umfange aufOl-

denburgische Schiffe anwendbar , welche in die

Häfen der Königreiche Schweden und Norwegen
einlausen , selbst dann , wenn diese Schiffe , ohne

unmittelbar aus den Häfen des Großherzog¬

thums Oldenburg zu kommen , aus den Häfen

einer dritten oder fremden Macht kämen.
Artikel 3.

Alle Waaren und Verkehrs -Gegenstände , seien

es Erzeugnisse des Bodens oder der Industrie

der Königreiche Schweden und Norwegen oder

jedes andern Landes , deren Ausfuhr aus den

Häfen der genannten Königreiche in ihren eignen
Schiffen gesetzlich erlaubt ist , können gleicher¬

weise aus besagten Häsen auf Oldenburgischen

Schiffen ausgeführt werden , ohne höhern oder

andern Abgaben , welcher Benennung sie auch
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sein mögen , unterworfen zu sein , als wenn die
Ausfuhr auf Schwedischen und Norwegischen
Schiffen geschehen wäre.

Artikel 4.

Die allgemeinen Bestimmungen der Artikel
1 . 3 . und 3 . einschließlich sollen ebenfalls auf
Oldenburgische Schiffe angewendet werden , welche
in die Häfen der Königlich Schwedischen und
Norwegischen Colonie St . Barthelemy in West¬
indien einlaufen werden.

Artikel S.

Die Ausfuhrartikel , Erzeugnisse des Bodens
oder der Industrie des Großherzogthums Ol¬
denburg sollen bei ihrer Einfuhr aus diesem
Lande in die Königreiche Schweden und Nor¬
wegen keinen höhern oder andern Abgaben un¬
terliegen , als dieselben Artikel , wenn sie Erzeug¬
nisse des Bodens oder der Industrie eines an¬
dern fremden Landes sind.

Kein Verbot soll die Einfuhr der Erzeug¬
nisse des Bodens oder der Industrie des genann¬
ten Großherzogthums in die obgedachten König¬
reiche treffen , ohne daß dieses Verbot sich zu¬
gleich auf jede andere Nation erstrecke . In Al¬
lem , was den Verkehr und die Schifffahrt be¬
trifft , soll das Großherzogthum Oldenburg in
den Königreichen Schweden und Norwegen auf
dem Fuße der begünstigsten Nation behandelt
werden.
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Artikel 6.

Es sollen weder unmittelbar noch mittelbar,

weder durch die Staatsregierung Sr . Majestät

des Königs von Schweden und Norwegen, oder

durch irgend eine Gesellschaft, Körperschaft oder

Agenten in Höchstdeffen Namen und Ermächtigung

handelnd, irgend ein Vorzug bei dem Kauf ir¬

gend eines Erzeugnisses des Bodens oder der

Industrie , sei es des Großherzogthums Olden¬

burg oder jedes andern Landes , welches in das

Gebiet der Königreiche Schweden und Norwe¬

gen eingeführt wird , wegen oder aus Rücksicht

der Nationalität des Schiffes , welches dieses

gesetzlich erlaubte Erzeugniß eingebracht haben

möchte, gegeben werden , indem es die sehr be¬

stimmte Absicht Seiner Majestät des Königs von

Schweden und Norwegen ist, daß in dieser Be¬

ziehung keine Verschiedenheit oder Unterscheidung
statt finden soll.

Artikel 7.

Die Oldenburgischen Schiffe werden die

Freiheiten und Vorzüge, welche ihnen die gegen¬

wärtige Erklärung einräumt , nur insofern ge¬

nießen können, als sie mit den Papieren und

Certificate» versehen sind, welche die bestehenden

Anordnungen verlangen , um ihre Trächtigkeit
und Nationalität zu bekunden.

Zwei Monate nach dem Datum der gegen¬

wärtigen Erklärung soll dem Ministerium Sr.
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Königlichen Hoheit des Großherzogs von Olden¬
burg eine klare und genaue Angabe derjenigen
Papiere und Urkunden zugestellt werden , deren
Vorhandensein die Königreiche Schweden und
Norwegen auf ihren Schiffen verlangen . Wenn
spater die hierauf bezüglichen Verordnungen abge¬
stellt oder geändert werden sollten , so soll des¬
halb eine amtliche Mittheilung gemacht werden.

Artikel 8.

Die Bestimmungen der gegenwärtigen Er¬
klärung sollen wahrend fünf Jahren vom 1.
April 1843 an in Kraft bleiben , und wenn
zwölf Monate vor dem Ablaufe dieses Zeitraums
die Staatsregierung Sr - Majestät des Königs
von Schweden und Norwegen ihre Absicht , die
Wirksamkeit derselben aufhören zu lassen , der
Großherzoglich Oldenburgischen Staatsregierung
nicht angekündigt hat , so sollen dieselben noch
ein Jahr weiter bestehen und so fort bis zum
Ablaufe der zwölf Monate , die auf die amtliche
Ankündigung der Königlich Schwedischen und
Norwegischen Staatsregierung wegen deren Auf¬
hörens folgen werden.

Artikel 9.

Die gegenwärtige Erklärung soll gegen eine
andere gleichen Inhalts und eine genaue und
vollständige Gegenseitigkeit für die Behandlung
der Schwedischen und Norwegischen Schiffe in
den Häfen des Großherzogthums Oldenburg ge-
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während , von Seiten des Ministeriums Sr . Kö¬

niglichen Hoheit des Großherzogs von Olden¬
burg ausgetauscht werden.

Artikel 10.

Diese Erklärung wird von Sr . Majestät

dem Könige von Schweden und Norwegen rati-

sicirt und die Ratification innerhalb 2 Monate

nach dem Datum des Gegenwärtigen , oder frü¬

her wenn thunlich , gegen die Ratification der

im vorigen Artikel erwähnten Erklärung Sr.

Königlichen Hoheit des Großherzogs von Ol¬

denburg in Hamburg ausgetauscht werden.

Zur Urkunde dessen hat der Unterzeichnete

die gegenwärtige Erklärung mit seiner Unter¬

schrift versehen und das Siegel seines Ministe¬

riums beidrucken lassen.

Gegeben Stockholm , den 1 . April 1843.

(gez .) Alb . Ihre.

Gegen die vorstehende Königlich Schwedische

Ministerial -Erklärung ist eine mulatis mutanckis

vollkommen gleichlautende Erklärung für das

Großherzogthum Oldenburg zu Gunsten der

Schiffe der Königreiche Schweden und Norwe¬

gen von Seiten des dazu Höchstbeauftragten
Staats - und Cabinets -Ministers Freiherrn von

Berg , Chefs des Departements der auswärti¬

gen Angelegenheiten Sr . Königlichen Hoheit des

Großherzogs , abgegeben , ausgetauscht und Höch¬

sten Orts ratificirt worden.
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